
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2015/7/29 2012/07/0074
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.07.2015

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §59 Abs1;

AVG §60;

AVG §68 Abs1;

VVG §4 Abs1;

VwRallg;

1. AVG § 59 heute

2. AVG § 59 gültig ab 01.01.1999 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

3. AVG § 59 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

1. AVG § 60 heute

2. AVG § 60 gültig ab 01.02.1991

1. AVG § 68 heute

2. AVG § 68 gültig ab 01.01.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

3. AVG § 68 gültig von 01.07.1995 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 471/1995

4. AVG § 68 gültig von 01.02.1991 bis 30.06.1995

1. VVG § 4 heute

2. VVG § 4 gültig ab 01.02.1991

Rechtssatz

Der Spruch eines Bescheides, mit dem eine Verp:ichtung auferlegt wird, muss so bestimmt gefasst sein, dass

einerseits dem Bescheidadressaten die überprüfbare Möglichkeit gegeben wird, dem Leistungsauftrag zu entsprechen,

und andererseits ohne weiteres Ermittlungsverfahren und neuerliche Entscheidung eine Vollstreckungsverfügung im

Rahmen einer allfälligen, ihrem Umfang nach deutlich abgegrenzten Ersatzvornahme ergehen kann (vgl. E 21. Oktober

1999, 99/07/0080, VwSlg. 15260 A/1999; dies gilt auch für Au:agen: E 15. Juli 1999, 99/07/0033). Dies bedeutet jedoch

nicht, dass in einem Vollstreckungsverfahren jegliche Ermittlungen unzulässig sind (vgl. E 21. Oktober 1999,

99/07/0080). Es dürfen nur nicht Ermittlungen und Entscheidungen, die von Gesetzes wegen im Verfahren zur

Erlassung des Titelbescheides zu tätigen waren, in das Vollstreckungsverfahren verschoben werden.Der Spruch eines

Bescheides, mit dem eine Verp:ichtung auferlegt wird, muss so bestimmt gefasst sein, dass einerseits dem

Bescheidadressaten die überprüfbare Möglichkeit gegeben wird, dem Leistungsauftrag zu entsprechen, und

andererseits ohne weiteres Ermittlungsverfahren und neuerliche Entscheidung eine Vollstreckungsverfügung im
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Rahmen einer allfälligen, ihrem Umfang nach deutlich abgegrenzten Ersatzvornahme ergehen kann vergleiche E 21.

Oktober 1999, 99/07/0080, VwSlg. 15260 A/1999; dies gilt auch für Au:agen: E 15. Juli 1999, 99/07/0033). Dies bedeutet

jedoch nicht, dass in einem Vollstreckungsverfahren jegliche Ermittlungen unzulässig sind vergleiche E 21. Oktober

1999, 99/07/0080). Es dürfen nur nicht Ermittlungen und Entscheidungen, die von Gesetzes wegen im Verfahren zur

Erlassung des Titelbescheides zu tätigen waren, in das Vollstreckungsverfahren verschoben werden.
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